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§ 46 VStG
 VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Den Parteien, denen gegen den Bescheid Beschwerde beim Verwaltungsgericht zusteht, ist von Amts wegen

eine Ausfertigung des Bescheides zuzustellen, wenn ihnen der Bescheid nicht mündlich verkündet worden ist.

Sonst ist eine schriftliche Ausfertigung nur auf Verlangen einer Partei zuzustellen.

2. (1a)Ist der Beschuldigte der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, so ist dem Straferkenntnis eine

Übersetzung in einer für den Beschuldigten verständlichen Sprache anzuschließen. Sofern dies einem fairen

Verfahren nicht entgegensteht, kann die Übersetzung durch auszugsweise Darstellung des wesentlichen Inhalts

ersetzt werden. Die Pflicht zur Übersetzung des Straferkenntnisses ist nicht auf Verwaltungsübertretungen

anzuwenden, die mit einer Geldstrafe von bis zu 7 500 Euro und keiner Freiheitsstrafe bedroht sind oder wegen

denen bereits ein Verfahren nach den Bestimmungen des 4. Abschnittes durchgeführt worden ist.

3. (2)Die schriftliche Ausfertigung des Bescheides hat die Bezeichnung der Behörde, den Vornamen und den

Familiennamen sowie den Wohnort der Parteien, den Spruch, die Begründung, die Rechtsmittelbelehrung, die

Belehrung über das Recht auf Beigabe eines Verfahrenshilfeverteidigers im Verfahren vor dem

Verwaltungsgericht gemäß § 44b und das Datum des Bescheides zu enthalten.

4. (3)Wird über einen Soldaten eine Strafe verhängt, so ist davon dem Disziplinarvorgesetzten Mitteilung zu machen.
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